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Säcfer auf bem Sanb einbezogen mürben, bieg mürbe praftifdj
unmöglich fein. Sei ben Lieferungen ift eS ©adje be8 9ie=

gierung8rate8, nur barauf p feßen, baß gute, oorfißriftg*
gemäße SBare geliefert mirb, hierüber bat bie ®on£urrenj p
entfcßeiben.

2lber audb au2 moralifcßen ©rünben ift eg nicbt guläffig,
berartige fforbernngen p unterftüßen unb par, meil bier
offenbar eine Sereinigung üon iganbroerfgmeiftern oorliegt,
um einen gemiffen 3®ang augpüben, ber burdjaug ni<ßt im
Sntereffe beS öffentlichen 2Boßlg liegt, fonbern biefeS fcßäbigen
mürbe. Sie freie Sonfutreitg mürbe burdj biefe Sereinigung,
ber fdhließlitf) fämtlicbe Säcfer beitreten bürfteu, unmöglich
gemalt unb bnrcb einen Säcferring bie Sntereffen beë

SublifumS gefäbrbef.

©cfjuteij. ©lafermeifterbercin. Ser ffreitagg oerfammelt
gemefene ©entraloorftanb beg ©cfjmeig. ®lafermeifterüerein8
befdjloß p Rauben ber fjkeffe eine ©rflärung abpgeben, in
melcber bie gegenmärtige ©adßflage beg ©laferftreifg flar*
gelegt merben foil. 3n ber barauffolgenben fîonfereng mit
bem Sorftanb ber ftäbtifcben Salbei mürbe Sefcßtoerbe ge*

führt über 2lugfdjreitungen ber ©treifer gegen ihre arbeitenben

Kollegen, fomie gegen SDieifier. ®ie Arbeitgeber oerlangen
ben Schuß ber Seßörben unb eg mirb fid) bemnächft ber

engere ©tabtrat mit ber Prüfung beS oorgelegten Sefcbmerbe--
materials p befaffen haben.

©Infer* unb §afneiftreiï 3«rt(^. Dtadj genauer 3in=

formation beträgt bie Unterftüßung ber nnoerheirateten ftrei*
fenben ©lafer unb §afner für bie Sßodje 18 ffr., ber

oerheirateten 24 big 27 ffr., je nach ber éiitberphl. (ffür
jebeS ®inb mirb für ben Sag 20 3îp. Unterftüßung ge*

rechnet.) 3n ber ©peifeaffcciation be§ beutfdjen Sereing
(©intracfjt) ift im leßten Quartal ein Iteberfcßuß üon 60 ffr.
ergielt morben. ®iefer mnrbe pr Unterftüßung ber fireifenben
®lafer unb £afner oermenbet. ©8 mar ber Slntrag gefteflt,
biefen Setrag bem Sunbe8!omitee p überliefern ; auf Dtefla*
mation ber in ber ©ißung ber ©peifeaffociation anmefenben
©treifer mürbe ber Setrag feboch ben betrcffenben ©emerf*
fchafren übergeben, mit ber Segrünbuug, baß ber ©etoerf*
fcßaftgbunb nur für berheiratete 2 ffr., für lebige ffr. 1. 50
pßle. ®ie ben ftreitenben ®emertfchaften bireft übermiefenen
Seträge merben pr ©rßößung ber ftaiutarifdjen Unterftüßung
oermenbet. ®em ®Iaferarbeiter in Steilen, bem fein ©par*
ïaffabûd)lein megen .tontraftbnKßg in Sefcßlug genommen
morben mar, ift e8 big auf ben Setrag üon 120 §r. preig*
gegeben morben. ®er Setrag mnrbe oom Sepfggerid)t
3ürich p 60 ffr. ©ntfcßäbigung unb 60 ffr. ©ericßtgfoften
üerurteilt, bie ihm üon ber organifterten Sltbeiterfcßaft Oer*

gütet mürben. ®egen bie ®lafermeifter foß megen ber

fcßmargen Siften Slage auf Sfrebitfcßäbigung erhoben merben.

Sunt ©laferftreiï. ©ine am ©onntag ftattgeßabte
Sonfererg groifdjen bem ©entraloorftanb be8 ©ißmeiger.
©lafermeifteroereing mit bem ©entraloorftanb ber ©c^tueiger.
©lafergeßilfen unb ben ®elegierten ber Stetfter* unb ®e=

ßilfenfeftionen führte p feiner Serftänbigung, ba bte ©eßilfen
ben Antrag ber ßJieifterfcßaft betreffenb Serfdjmelpng ber

beiben Sachmeigbnreaup ber Sieifter unb ber Slrbeiter unb

ffüßrung öeg Sureaug burch nnparteifche §änbe unter Slug*

Übung beibfeitigtr Sontrofle ablehnten. Sie Arbeiter gaben
bie ©»flärung ab, baß, menn feine ©inigung ergielt merbe, bie

lebigen ©treifenben abreifen unb bie oerheirateten ein eigeneg
©efcßäft grünben merben. Son ben in 16 ©efdjäften
ftreifenben Arbeitern finb bloS 15 ©cßmeiger unb 64 2lu8*
länber.

ileftrote^niftfje 5iuttbffau.
©leïtrijitâtswerïe Sßtjnau. ©amgtag ben 12. b. mnrbe

pm erften Stat bag Staffer ber Stare in bie ®urbinen=
fammern unb ben fieerlauf beg impofanten Sterfeg geleitet.
Stuf bem Sadje beg ®nrbinenhaufeg meßten neben ber eib*

genöffifdjen ffabne biefenigen üon ®eutfcßlanb unb Italien,
mag bebeuten foflte, baß nur in ffriebengepodien, mie mir

gegenmärttg eine erleben, foldje fortfdjrittlicße Sterfe mögltd)
merben. ©ine internationale ©inigung hat fict) auch if
Stpnau glängenb bemährt, obfdjon im Saßre 1892 fjer:
®urettini üon ®enf — einer ber angefeljenften fchmeigerifdjen
Stafferbauingenienre — bem Stpnaner Srojeft bie Sebent
fäßigfeit in einem ©Pachten für bie fdjmeigerifdje Srucfluft*
unb ®leftrigität8qefeflfd)aft in Sern mit ben Störten „Lais-
sez cette affaire" abgefprocßen hatte. Stirftict) trat
hierauf bie genannte ©efeßfcßaft oon bem Srojefte prücf,
nach einem Sotum üon §errn Sngenieur Oon Sturalt, obfdjon

poor 5toei anbere Ingenieure für bag Srofeft gefprocfien

hatten. Sergebeng fuchte bamalg §err Sationalrat San*
gerter ben üblen ©inbrncf ber Sturaltfdjen Sebe p oer*

rotfcßen. Sßgemein h'fß e8, bie ®rucflufigefeüf<haft h®^
Stpnau ben „Obern auggeblafen", unb honte oerfünben bie

mehenben fflaggen, baß bag Sterf gteidjroohl pm 3<^
gelangt ift, um halb einen ®eil ber Stitietfcfaroeiä mit Siißt
nnb traft p Oerforgen nnb eine reiche Queße oon Srbeit
unb SBoßlftaub p merben. ®er glücfiiihe Unternehmer hofft
noch meitere Sterfe p gutem '©nbe ju führen.

Unter ber ftiruta 6Icïtrt}itatêwerï Slltborf hat fub<

mit ©iß in Sltborf, eine SUtiengefeßfcßaft gebilbet. 3®^
ber ©efcßfdjaft ift: 1) ©rmerb ber Son^effiort für Sngbeutunfl
ber SSafferfräfte beg „©chädjeng" üon ber ßtüti ir.cl. biê

Srügg unb ©rmerb ber .fonjeffionen pm Sau unb Setrieb

ber eleftrifdjen ©traßenbaßnen S!tborf=fflüeIen unb Saßn*
ftation Sltborf; 2) ©rridjtung unb Setrieb eleltrif-her Sterfe,

als : a. eleftrifdße Seleucßtung oon Slltborf unb Umgebung;
b. eleftrifcße Straßenbahn Slltborf*fflüelen unb Saßnftatiott
Slltborf; c. Slbgabe eleftrifißer Sraft. Sie Igöße big @runb*

Capitals beträgt ffr. 240,000, eingeteilt in 2400 Sftien p
je ffr. 100. Sie Serfammlung ber Sftionäre mäßlt ben

Sermaltunggrat unb b-. ff en Sräfibenten in geheimer 2tb*

ftimmung auf bie Sauer oon brei 3aßren. Ser Serroaltung§*
rat befteßt aug neun Slitgliebern. @r oertritt bie ©efeßfcßaft

nach außen gerichtlich unb außergerichtlich unb bepießnet

biejenigen feiner Sîitglieber, mel^e foßeftio p peien bis

redjtêoerbinblidje Unterfeßrift p füßren ßaben. SIg folefto

mürben beftimmt Sr. Slfcan Siüfler, Sr. ff rang ©cßtntb

unb Start n ©amma, fämttidje oon unb in Slltborf.

©leftrifcßer Sötfolbeit. Sie ©leftrigität fpielt ßen'^

im ©emerbe bereits bie Soße eineg Släbcßeng für aß^-
3eßt ßat Subolf S5iec;orecE biefelbe, mie ung bag patent*
unb teebnifeße Sureau oon Sicßarb ßüberg in ©örliß mit*

'

teilt, fogar jur ©rßißung beg Sötfolbeng oermenbet nnb

einen ßiep bienenben pecfmäßtgeu Spparat erfunben.
©rßißung beg tolbeng erfolgt bitrdß ben Solta=Sogen in

ber 2Beife, baß bureß §eben unb ©enfen eineg Soßleuhalter?
bie Soßle pr ©inleitung unb Segelung ber Sicßtbogen*

bilbung frei gelaffen bejm. feftgeflemmt loirb, inbem gleidJ'

geitig mit ber fiicßtbogenbtlbung ber Sötfolben felbft, ob#

ein mit biefem gum 3®fde ber SBärmeübertragung birf
ober inbireft in Serüßrung fteßenber Körper als teilroeiA
©tromleiter bient.

Serföilebeneö.
Sie ©inmeißung her neuen SonßaHe in giiridu ^

leßten ©amgtag ftattfanb, geftaltete fieß p einem groß^"'

ßerrliißen ffefte ber Sunft. Slßeg ift nun barin einig, baß

ber Sau iu jeber ^infießt rooßl gelungen ift.
sprojeft her ©rridjtung eineê pologiftßen ©ort^

in §Ürirfu §err 2lrcßiteft ©rnft reidßte Sîameng beg ®"n-

fortiumg oor 14 Sagen bag formeße ©efueß um Abtretung

eineg Seiig ber ©eebudjt groifeßen bem Selboirparf unb be

Sampffcßifflänbe SBoßigßofen bem ßiegierunggrat unb be

©tabtrat ein. Sie Sireftion ber öffentlicher. Arbeiten ß"
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Bäcker auf dem Land einbezogen würden, dies würde praktisch

unmöglich sein. Bei den Lieferungen ist es Sache des Re-

gierungsrates, nur darauf zu sehen, daß gute, vorschrifts-
gemäße Ware geliefert wird, hierüber hat die Konkurrenz zu
entscheiden.

Aber auch aus moralischen Gründen ist es nicht zulässig,
derartige Forderungen zu unterstützen und zwar, weil hier
offenbar eine Vereinigung von Handwerksmeistern vorliegt,
um einen gewissen Zwang auszuüben, der durchaus nicht im
Interesse des öffentlichen Wohls liegt, sondern dieses schädigen
würde. Die freie Konkurrenz würde durch diese Vereinigung,
der schließlich sämtliche Bäcker beitreten dürften, unmöglich
gemacht und durch einen Bäckerring die Interessen des

Publikums gefährdet.

Schweiz. Glasermeisterverein. Der Freitags versammelt
gewesene Ceutralvorstand des Schweiz. Glasermeistervereins
beschloß zu Handen der Presse eine Erklärung abzugeben, in
welcher die gegenwärtige Sachklage des Glaserstreiks klar-
gelegt werden soll. In der darauffolgenden Konferenz mit
dem Vorstand der städtischen Polizei wurde Beschwerde ge-

führt über Ausschreitungen der Streiker gegen ihre arbeitenden

Kollegen, sowie gegen Meister. Die Arbeitgeber verlangen
den Schutz der Behörden und es wird sich demnächst der

engere Stadtrai mit der Prüfung des vorgelegten Beschwerde-
materials zu befassen haben.

Glaser- und Hafneistreik Zürich. Nach genauer In-
formation beträgt die Unterstützung der unverheirateten strei-
kenden Glaser und Hafner für die Woche 18 Fr., der

verheirateten 24 bis 27 Fr,, je nach der Kinderzahl. (Für
jedes Kind wird für den Tag 2V Rp. Unterstützung ge-
rechnet.) In der Speiseassociation des deutschen Vereins
(Eintracht) ist im letzten Quartal ein Ueberschuß von 60 Fr.
erzielt worden. Dieser wurde zur Unterstützung der streikenden
Glaser und Hafner verwendet. Es war der Antrag gestellt,
diesen Betrag dem Bundeskomitee zu überliefern; auf Rekla-
motion der in der Sitzung der Speiseassociation anwesenden
Streiker wurde der Betrag jedoch den betreffenden Gewerk-
schuften übergeben, mit der Begründung, daß der Gewerk-
schaftsbund nur für verheiratete 2 Fr,, für ledige Fr. 1. 50
zahle. Die den streikenden Gewerkschaften direkt überwiesenen
Beträge werden zur Erhöhung der statutarischen Unterstützung
verwendet. Dem Glaserarbeiter in Meilen, dem sein Spar-
kassabüchlein wegen Kontraktbruchs in Beschlag genommen
worden war, ist es bis auf den Betrag von 120 Fr. preis-
gegeben worden. Der Betrag wurde vom Bezirksgericht
Zürich zu 60 Fr. Entschädigung und 60 Fr, Gerichlskosten
verurteilt, die ihm von der organisierten Atbeiterschaft ver-
gütet wurden. Gegen die Glasermeister soll wegen der

schwarzen Listen Klage auf Kreditschädigung erhoben werden.

Zum Glaserstreik. Eine am Sonnrag stattgehabte
Konferenz zwischen dem Ceutralvorstand des Schweizer.
Glasermeistervereins mit dem Centralvorstand der Schweizer.
Glasergehilfen und den Delegierten der Meister- und Ge-

Hilfensektionen führte zu keiner Verständigung, da die Gehilfen
den Antrag der Meisterschaft betreffend Verschmelzung der

beiden Nachweisbureaux der Meister und der Arbeiter und

Führung des Bureaus durch unparteische Hände unter Aus-
Übung beidseitiger Kontrolle ablehnten. Die Arbeiter gaben
die E.klärung ab, daß, wenn keine Einigung erzielt werde, die

ledigen Streikenden abreisen und die verheirateten ein eigenes
Geschäft gründen werden. Von den in 16 Geschäften
streikenden Arbeitern sind blos 15 Schweizer und 64 Aus-
länder.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerke Wynau. Samstag den 12. d. wurde

zum ersten Mal das Wasser der Aare in die Turbinen-
kammern uud den Leerlauf des imposanten Werkes geleitet.
Auf dem Dache des Turbinenhauses wehten neben der eid-

genössischen Fahne diejenigen von Deutschland und Italien,
was bedeuten sollte, daß nur in Friedensepochen, wie wir
gegenwärtig eine erleben, solche fortschrittliche Werke möglich
werden. Eine internationale Einigung hat sich auch in

Wynau glänzend bewährt, obschon im Jahre 1802 Her:
Turettini von Genf — einer der angesehensten schweizerischen

Wasserbauingenieure — dem Wynauer Projekt die Lebens-

fähigkeit in einem Gutachten für die schweizerische Druckluft-
und Elektrizitätsgcsellschast in Bern mir den Worten „stmis-
so? sstffs affairs" abgesprochen hatte. Wirklich trat
hierauf die genannte Gesellschaft von dem Projekte zurück,

nach einem Votum von Herrn Ingenieur von Muralt, obschon

zuvor zwei andere Ingenieure für das Projekt gesprochen

hatten. Vergebens suchte damals Herr Nationalrat Ban-
gerter den üblen Eindruck der Muraltschen Rede zu ver<

wischen. Allgemein h'eß es, die Druckluftgesellschaft habe

Wynau den „Odem ausgeblasen", und heute verkünden die

wehenden Flaggen, daß das Werk gleichwohl zum Ziele

gelangt ist, um bald einen Teil der Mittelschweiz mit Licht
und Kraft zu versorgen und eine reiche Quelle von Arbeit
und Wohlstand zu werden. Der glückliche Unternehmer hofft
noch weitere Werke zu gutem Ende zu führen.

Unter der Firma Elcktrizitätswerk Altdorf hat sich,

mit Sitz in Altdorf, eine Aktiengesellschaft gebildet. Zrieck
der Gesellschaft ist: 1) Erwerb der Konzession für Ausbeutung
der Wasserkräfte des „Schächens" von der Rüti ir.cl. bis

Brügg und Erwerb der Konzessionen zum Bau und Betrieb

der elektrischen Straßenbahnen Altdors-Flüelen und Bahn-
station Altdorf; 2) Errichtung und Betrieb elektrischer Werke,

als: u. elektrische Beleuchtung von Alldorf und Umgebung!
b. elektrische Straßenbahn Altdors-Flüelen und Bahnstation

Altdorf; o. Abgabe elektrischer Kraft. Die Höhe des Grund-

kapitals beträgt Fr, 240,000, eingeteilt in 2400 Aktien zn

je Fr. 100, Die Versammlung der Aktionäre wählt den

Verwaltnngsrat und kosten Präsidenten in geheimer Ab-

stimwung auf die Dauer von drei Jahren. Der Verwaltungs-
rat besteht aus neun Mitgliedern. Er vertritt die Gesellschaft

nach außen gerichtlich und außergerichtlich und bezeichnet

diejenigen seiner Mitglieder, welche kollektiv zu zweien die

rechtsverbindliche Unterschrift zu führen haben. Als solche

wurden bestimmt Dr. Alban Müller, Dr. Franz Schund

und Mart n Gamma, sämtliche von und in Altdorf.

Elektrischer Lötkolben. Die Elektrizität spielt heute

im Gewerbe bereits die Rolle eines Mädchens für alles-

Jetzt hat Rudolf Wicczoreck dieselbe, wie uns das Patent-
und technische Bureau von Richard Lüders in Görlitz nê

Teilt, sogar zur Erhitzung des Lötkolbens verwendet und

einen hiezu dienenden zweckmäßigen Apparat erfunden, D)ê

Erhitzung des Kolbens erfolgt durch den Volta-Bogen in

der Weise, daß durch Heben und Senken eines Kohleuhalters
die Kohle zur Einleitung und Regelung der Lichtbogen-

bildung frei gelassen bezw, festgeklemmt wird, indem gleich'

zeitig mit der Lichrbogenbilduug der Lötkolben selbst, odel

ein mit diesem zum Zwecke der Wärmeübertragung direkt

oder indirekt in Berührung stehender Körper als teilweise

Stromleiter dient.

Verschiedenes.

Die Einweihung der neuen Tonhalle in Zürich,
letzten Samstag stattfand, gestaltete sich zu einem großes
herrlichen Feste der Kunst. Alles ist nun darin einig, dap

der Bau in jeder Hinsicht wohl gelungen ist.

Projekt der Errichtung eines zoologischen Gartens

in Zürich. Herr Architekt Ernst reichte Namens des Kon-

sortiums vor 14 Tagen das formelle Gesuch um Abtretung

eines Teils der Seebucht zwischen dem Belvoirpark und de

Dampfschifflände Wollishofen dem Regierungsrat und de

Stadtrat ein. Die Direktion der öffentlichen Arbeiten hn
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